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Sehr geehrte Frau Paulisch,

ich danke lhnen für lhre E-Mail vom 13. April 2019 und lhr gleichlautendes Schreiben vom 15 Ap-
ri|2019, welche Frau Senatorin Günther mit lnteresse gelesen hat.

Zu lhrem Anliegen, Tempo 30 auf dem Waidmannsluster Damm von der Dianastraße bis zum Ora-
niendamm anzuordnen, wurde mir von der zuständigen Verkehrslenkung Berlin (VLB) Folgendes
mitgeteilt:

Das gleichlautende Ansinnen der Initiative Waidmannslust ist der VLB bekannt und bereits mit fol-
gendem Ergebnis geprüft worden:
Auf dem Waidmannsluster Damm zwischen Dianastraße und Oraniendamm sind dort, wo ver-
mehrt zu Fuß Gehende - auch Kinder - die Fahrbahn queren, bereits verkehrssichernde Maßnah-
men wie ein Fußgängerübenrueg (FGÜ) in Verbindung mit Tempo 30 sowie Lichtzeichenanlagen
(LA) angeordnet.
Zudem wird dezeit in Höhe der Dianastraße durch die Arbeitsgemeinschaftzur Förderung des
Fußverkehrs (AG-FGÜ) geprüft, ob eine ergänzende Maßnahme zur Erleichterung der Querung
erforderlich ist.

Die lhrerseits gewünschte durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in diesem
Abschnitt des Waidmannsluster Damms zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bedarf nach $ 45
Abs. 9 der Straßenverkehrs-Ordnung (SIVO) grundsätzlich einer zwingenden verkehrlichen Not-
wendigkeit.
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Dementsprechend muss aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehen,
die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt. Das bedeutet, dass allein
die Verkehrsbelastung, das Parken von Fahzeugen oder die Nutzung einer Fahrbahn durch Rad-
fahrende nicht automatisch die Anordnung von Tempo 30 rechtfertigen können. Diese Verkehrsab-
läufe sind stadttypisch und stellen für sich genommen keine besondere Gefahrenlage dar, welche
eine Geschwindigkeitsreduzieru ng erforderl ich macht.

Aus der von der VLB gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten in Berlin in diesem Zusammenhang
vorgenommenen Prüfung der örtlichen Verkehrsverhältnisse und Gegebenheiten sind ebenfalls
keine Besonderheiten im gesamten o.g. Abschnitts im Waidmannsluster Damm erkennbar, welche
eine Ausdehnung der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung rechtfertigen würden. Dies be-
legt auch die Auswertung der aktuellen polizeilichen Unfallstatistik der letzten 3 Jahre für den Be-
reich des Waidmannsluster Damms von Dianastraße bis Oranienburger Damm.

Aus den angeführten Gründen vermag die VLB lhrem Anliegen nicht zu entsprechen.

Abschließend möchte ich Sie noch informieren, dass die VLB gegenwärtig noch im Rahmen von
Anwohnerbeschwerden prüft, ob im Waidmannsluster Damm durch verkehrslenkende oder -be-
schränkende Maßnahmen wirksame Abhilfe zum Schutz der Wohnbevölkerung vor verkehrsbe-
dingtem Lärm getroffen werden können.
Diese Prüfung bedarf auch einer aktuellen Verkehrserhebung, welche dann die Grundlage für die
Ermittlung der verkehrsbedingten Lärmpegel durch die Abteilung I meiner Verwaltung bildet. lch
bitte daher um Verständnis, dass diese Prüfung aufgrund ihres Umfangs noch einige Zeit in An-
spruch nehmen wird.

Die VLB hat zugesagt, Sie nach Abschluss der Prüfung über das Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag


